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(57) Hauptanspruch: Staubsaugerkopf zur Verwendung bei 
der Reinigung einer Oberfläche, insbesondere einer Fußbo-
denoberfläche, der ein Gehäuse (1) sowie zwei zur Rotation 
angetriebene Reinigungswalzen (2) aufweist, zwischen 
denen ein Saugraum (3) ausgebildet ist, gekennzeichnet 
durch wenigstens eine relativ zu dem Gehäuse (1) in alle 
Rotationsrichtungen um ihren Kugelmittelpunkt rotierbar 
gelagerte Kugel (6), die dazu ausgebildet und angeordnet 
ist, bei einem Reinigungsvorgang auf der zu reinigenden 
Oberfläche abzurollen.



Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Staubsaugerkopf 
zur Verwendung bei der Reinigung einer Oberfläche, 
insbesondere einer Fußbodenoberfläche, der ein 
Gehäuse sowie zwei zur Rotation angetriebene Rei-
nigungswalzen aufweist, zwischen denen ein Saug-
raum ausgebildet ist.

[0002] Aus der europäischen Patentanmeldung 
EP 2 521 475 A1 ist ein Staubsaugerkopf für ein 
Staubsauggerät bekannt, das einen Hauptkörper, 
eine vordere Reinigungswalze und eine hintere Rei-
nigungswalze sowie Mittel zum Drehen der Reini-
gungswalzen aufweist. Es sind relativ zu einem 
Gehäuse des Staubsaugerkopfs rotierbar gelagerte 
Laufrollen vorhanden, die das Gehäuse gegenüber 
dem zu reinigenden Boden abstützen und die es 
erlauben, den Staubsaugerkopf auf dem zu reinigen-
den Boden vor und zurück zu bewegen, wobei die 
Rollen auf dem zu reinigenden Boden abrollen. Die 
Laufrollen sind auf Wellen gelagert, die relativ zu 
dem Gehäuse ortsfest angeordnet sind.

[0003] Ein Staubsaugerkopf der eingangs genann-
ten Art ist beispielsweise aus der internationalen 
Patentanmeldung WO 2021/064420 A1 bekannt. 
Dieser Staubsaugerkopf weist eine vordere Reini-
gungswalze und eine hintere Reinigungswalze 
sowie Mittel zum Drehen der Reinigungswalzen auf. 
Außerdem weist dieser Staubsaugerkopf mehrere 
Laufrollen zum Tragen des Staubsaugerkopfs auf. 
Jede Laufrolle ist relativ zu einem Laufrollenhalter 
um eine horizontale Achse drehbar gelagert, was 
ein Abrollen der Laufrolle auf dem zu reinigenden 
Boden ermöglicht. Außerdem ist jeder Laufrollenhal-
ter um 360 Grad um eine vertikale Achse derart dreh-
bar gelagert, so dass ein Nachlauf realisiert ist, 
wodurch sich die Laufrollen beim Führen des Staub-
saugerkopfs über den zu reinigenden Fußboden 
jeweils selbsttätig entsprechend der Bewegungsrich-
tung des Staubsaugerkopfs relativ zum Boden aus-
richten. Die Laufrollen sind in einer Saugkammer 
zwischen den Reinigungswalzen angeordnet.

[0004] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, einen Staubsaugerkopf anzugeben, der 
besonders einfach und oberflächenschonend über 
die zu reinigende Oberfläche lenkbar ist.

[0005] Die Aufgabe wird durch einen Staubsauger-
kopf gelöst, der gekennzeichnet ist durch wenigstens 
eine relativ zu dem Gehäuse in alle Rotationsrichtun-
gen um ihren Kugelmittelpunkt rotierbar gelagerte 
Kugel, die dazu ausgebildet und angeordnet ist, bei 
einem Reinigungsvorgang auf der zu reinigenden 
Oberfläche abzurollen.

[0006] In erfindungsgemäßer Weise wurde erkannt, 
dass ein zuverlässiges Abstützen des Gehäuses und 

damit der zur Rotation angetriebenen Reinigungs-
walzen relativ zu der zu reinigenden Oberfläche 
wichtig ist, um zu verhindern, dass die Reinigungs-
walzen übermäßig gegen die zu reinigende Oberflä-
che gedrückt werden. Ein übermäßiges Andrücken 
der Reinigungswalzen kann dazu führen, dass sich 
die Rotationsgeschwindigkeit der Reinigungswalzen 
auf Grund ihrer übermäßen Reibung relativ zu der zu 
reinigende Oberfläche verringert oder dass die Rota-
tion der Reinigungswalzen sogar vollständig ange-
halten wird. Außerdem kann ein übermäßiges Andrü-
cken der Reinigungswalzen zu einer Beschädigung 
der zu reinigenden Oberfläche, insbesondere zu 
Schleifspuren und Kratzern, führen.

[0007] Bei Staubsaugerköpfen, wie beispielsweise 
bei dem aus der europäischen Patentanmeldung 
EP 2 521 475 A1 bekannten Staubsaugerkopf, die 
relativ zu dem Gehäuse ortsfest angeordnete Lauf-
rollen aufweisen, kommt es während des Reini-
gungsvorganges bei einem Drehen des Staubsau-
gerkopfs um eine vertikale Achse automatisch zu 
einem seitlichen Rutschen der Laufrollen, was den 
Drehvorgang erschwert und wodurch die zu reini-
gende Oberfläche beschädigt, insbesondere zer-
kratzt, werden kann. Außerdem ist ein seitliches 
Bewegen des Staubsaugerkopfs weitgehend 
unmöglich, da die Laufrollen senkrecht zur Vor-
wärts-Rückwärts-Richtung nicht abrollen können. 
Bei einer gewaltsam herbeigeführten seitlichen 
Bewegung kann es zu einer Beschädigung der zu 
reinigenden Oberfläche, insbesondere zu Schleif-
spuren und Kratzern, kommen.

[0008] In erfindungsgemäßer Weise wurde erkannt, 
dass dieses Problem durch die Verwendung von 
Laufrollen, die sich beim Führen des Staubsauger-
kopfs über den zu reinigenden Fußboden jeweils 
selbsttätig in Fahrtrichtung ausrichten (wie sie bei-
spielsweise der aus WO 2021/064420 A1 bekannte 
Staubsaugerkopf aufweist), nur unzureichend gelöst 
wird. Bei genauer Betrachtung ist es nämlich so, 
dass sich jede Laufrolle bei einer Änderung der 
Bewegungsrichtung um 180 Grad, beispielsweise 
bei einer Änderung der Bewegungsrichtung von vor-
wärts nach rückwärts, in dem Umkehrpunkt um eine 
durch den Radaufstandspunkt verlaufende vertikale 
Achse auf der Stelle dreht. Hierbei reibt ein Teil der 
Laufrolle vorwärts und der andere Teil rückwärts über 
die zu reinigende Oberfläche, wodurch die zu reini-
gende Oberfläche beschädigt, insbesondere zer-
kratzt, werden kann. Außerdem verspürt der Benut-
zer im Moment der Änderung der 
Bewegungsrichtung um 180 Grad zunächst einen 
deutlich erhöhten Widerstand, was darauf zurückzu-
führen ist, dass das Drehmoment zum Neuausrich-
ten der Laufrollenhalter (Drehung der Laufrollenhal-
ter um 180 Grad) aufgebracht werden muss. 
Dieselben nachteiligen Effekte treten in etwas verrin-
gertem Maße auch bei einem Wechsel der Bewe-
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gungsrichtung des Staubsaugerkopfs um weniger 
als 180 Grad und bei einem Übergang von einer 
geradlinigen Bewegung des Staubsaugerkopfs zu 
einer Drehung des Staubsaugerkopfs um eine verti-
kale Achse auf.

[0009] Der erfindungsgemäße Staubsaugerkopf hat 
den ganz besonderen Vorteil, dass ein Wiederstand 
beim Wechsel der Bewegungsrichtung und ein Zer-
kratzen der zu reinigenden Oberfläche vermieden ist, 
weil die Kugel unabhängig von der Bewegungsrich-
tung und unabhängig von einer Änderung der Bewe-
gungsrichtung stets auf der zu reinigenden Oberflä-
che abrollt.

[0010] Die Kugel ist vorzugsweise derart relativ zu 
dem Gehäuse gelagert, dass der Kugelmittelpunkt 
unabhängig von der Rotationsrichtung relativ zu 
dem Gehäuse ortsfest bleibt. Insbesondere kann 
die Kugel derart relativ zu dem Gehäuse derart gela-
gert sein, dass es unendlich viele Rotationsachsen 
gibt, die durch den Kugelmittelpunkt verlaufen und 
um die die Kugel rotierbar ist.

[0011] Bei einer ganz besonderen Ausführung ist 
die Kugel mittels eines, insbesondere ringförmigen, 
Wälzlagers rotierbar gelagert. Eine solche Ausfüh-
rung hat den ganz besonderen Vorteil, dass ein nied-
riger Rollwiderstand erreicht wird und der Staubsau-
gerkopf daher ganz besonders leichtgängig über die 
zu reinigende Oberfläche bewegt werden kann. Das 
Wälzlager kann vorteilhaft derart angeordnet sein, 
dass die Kugel mit den Wälzkörpern des Wälzlagers 
in unmittelbarem Kontakt steht. Die Wälzkörper des 
Wälzlagers sind vorzugsweise kleiner als die Kugel.

[0012] Ganz besonders Vorteilhaft ist eine Ausfüh-
rung, bei der die Kugel entlang eines Kleinkreises 
der Kugel mit den Wälzkörpern des Wälzlagers in 
unmittelbarem Kontakt steht. Unter Kleinkreis ver-
steht man diejenigen Kreise auf einer Kugeloberflä-
che, deren Ebenen nicht den Kugelmittelpunkt ent-
halten. Insbesondere kann das, vorzugsweise 
kreisrunde, Wälzlager vorteilhaft oberhalb der Kugel 
angeordnet sein, so dass sich das Gehäuse über das 
Wälzlager auf der Kugel abstützen kann, Da die 
Kugel bei einer solchen Ausführung teilweise in den 
von dem Wälzlager umgebenen Raum ragt, wird 
automatisch auch eine horizontale Fixierung der 
Kugel relativ zu dem Wälzlager erreicht. Beispiels-
weise kann das Wälzlager auf die Kugel ähnlich wie 
eine Königskrone auf einen Kopf aufgesetzt sein.

[0013] Das Wälzlager kann insbesondere als Kugel-
lager oder als Schrägnadellager oder als Kegelrol-
lenlager ausgebildet sein. Auch andere Wälzlager-
bauformen sind möglich.

[0014] Die Kugel kann vorteilhaft einen Durchmes-
ser im Bereich von 5 mm bis 20 mm, insbesondere 

im Bereich von 6 mm bis 10 mm, insbesondere im 
Bereich von 8 mm bis 9 mm aufweisen. Diese 
Größe ist besonders vorteilhaft, um einerseits ein 
leichtes Abrollen auf allen im Haushalt vorkommen-
den Oberflächen, wie Hartböden (insbesondere Flie-
sen, Laminat, Parkett), Teppichböden oder PVC- 
Böden, zu ermöglichen, und um andererseits gleich-
zeitig eine kleine Baugröße und ein niedriges 
Gewicht des Staubsaugerkopfs zu erreichen. Darü-
ber hinaus ermöglicht es diese Größe, die Kugel 
außerhalb des Saugraumes zwischen den Reini-
gungswalzen anzuordnen, ohne den Staubsauger-
kopf derart vergrößern zu müssen, dass ein Reinigen 
von Ecken und Kanten erschwert oder gar unmöglich 
wird.

[0015] Die Kugel kann insbesondere aus einem 
Kunststoff, insbesondere aus einem thermoplasti-
schen Werkstoff, oder einem duroplastischen Werk-
stoff oder einem Elastomerwerkstoff, hergestellt 
sein. Die Kugel kann insbesondere aus einem Poly-
amide hergestellt sein, um eine hohe Festigkeit, Stei-
figkeit und Zähigkeit sowie eine gute Chemikalienbe-
ständigkeit der Kugel zu erreichen. Insbesondere 
kann vorteilhaft vorgesehen sein, dass die Kugel 
eine geringere Härte aufweist, als übliche Hartbö-
den. Dies ist mit einer Kugel, die aus Kunststoff her-
gestellt ist, besonders einfach erreichbar. Hierdurch 
wird vorteilhaft erreicht, dass Dellen durch das Auf-
setzen des Staubsaugerkopfs auf die zu reinigende 
Oberfläche vermieden sind. Allerdings ist es nicht 
ausgeschlossen, dass die Kugel aus einem anderen 
Material, beispielsweise aus einem Metall oder einer 
Metalllegierung, hergestellt ist.

[0016] Die Kugel weist vorzugsweise eine homo-
gene Kugeloberfläche, insbesondere ohne Vertiefun-
gen und ohne Vorsprünge auf. Vorzugsweise weist 
die Kugel insbesondere keine Bohrung auf. Vorzugs-
weise weist die Kugel insbesondere keine einge-
steckte oder durchgesteckte Welle auf. Vorzugs-
weise weist die Kugel insbesondere keine an der 
Kugeloberfläche angebrachte Welle auf.

[0017] Bei einer ganz besonders vorteilhaften Aus-
führung ist die Kugel in einer Kartusche rotierbar 
gelagert. Eine solche Ausführung hat den ganz 
besonderen Vorteil, dass die Kartusche samt der 
darin rotierbar gelagerten Kugel als eigenständige 
Baueinheit hergestellt und montiert werden kann, 
was die Herstelllung des erfindungsgemäßen Staub-
saugerkopfs erleichtert und zur Reduzierung der 
Herstellkosten beiträgt. Vorzugsweise ist in der Kar-
tusche nur eine einzige Kugel rotierbar gelagert. Es 
ist jedoch auch möglich, eine Kartusche vorzusehen, 
in der mehrere, beispielsweis genau zwei, (vorzugs-
weise gleiche) Kugeln um ihren Kugelmittelpunkt 
rotierbar gelagert sind, wobei die Kugeln dazu aus-
gebildet sind, bei einem Reinigungsvorgang auf der 
zu reinigenden Oberfläche abzurollen.
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[0018] Insbesondere kann die Kartusche ein Kartu-
schengehäuse mit einer, vorzugsweise kreisrunden, 
Öffnung aufweisen, durch die ein Teil der Kugel nach 
außen ragt. Vorzugsweise sind die Öffnung und der 
nach außen ragende Teil der Kugel derart ausgerich-
tet, dass der jeweils gerade nach außen ragende Teil 
an der zu reinigenden Oberfläche anliegt.

[0019] Bei einer vorteilhaften Ausführung ist der 
Durchmesser der Öffnung kleiner, als der Durchmes-
ser der Kugel. Dies hat den ganz besonderen Vorteil, 
dass die Kugel nicht durch die Öffnung nach außen 
fallen kann und dass keine zusätzlichen Bauteile 
erforderlich sind, um das Herausfallen der Kugel 
durch die Öffnung zu verhindern.

[0020] Der Durchmesser der Öffnung kann vorteil-
haft das 0,9 bis 0,98-Fache des Durchmessers der 
Kugel betragen. Bei einem solchen Durchmesser 
der Öffnung ist einerseits gewährleistet, dass der 
nach außen ragende Teil der Kugel ausreichend 
groß ist, um beispielsweise bei einer Verwendung 
des Staubsaugerkopfs auf einem Teppichboden 
noch ein Abrollen zu ermöglichen. Andererseits 
ermöglicht es ein solcher Durchmesser der Öffnung 
es besonders gut (insbesondere bei einer Kartusche 
aus einem Kunststoffmaterial), die Kugel rastend 
durch die Öffnung in die Kartusche einzufügen, 
ohne dass die Kartusche beschädigt wird und ohne 
dass die Gefahr des versehentlichen Herausfallens 
der Kugel (nach dem Einfügen) aus der Kartusche 
besteht.

[0021] Bei einer besonderen Ausführung ist die Kar-
tusche abgesehen von der Öffnung geschlossen. 
Hierdurch sind die Kugel und deren Lagerung beson-
ders gut geschützt, insbesondere gegen Verschmut-
zung und/oder Beschädigung, untergebracht. Es ist 
jedoch nicht ausgeschlossen, dass die Kartusche 
eine weitere Öffnung aufweist.

[0022] Im Hinblick darauf, dass die Kugel im Quer-
schnitt ohnehin kreisrund ausgebildet ist und dass 
außerdem ein eventuell zu ihrer Rotationslagerung 
vorhandenes Wälzlager vorzugsweise kreisrund 
ausgebildet ist, kann die Kartusche im Hinblick auf 
eine bauraumsparende Bauweise vorteilhaft eine 
kreisrohrförmig ausgebildete Wandung aufweisen.

[0023] Die Kartusche kann vorteilhaft aus einem 
Kunststoff, insbesondere als einstückiges oder 
mehrteiliges Kunststoffspritzgussteil, gefertigt sein.

[0024] Wie bereits erwähnt, kann das Wälzlager zur 
rotierbaren Lagerung in der Kartusche angeordnet 
sein. Alternativ kann vorteilhaft vorgesehen sein, 
dass das Kartuschengehäuse Teil des Wälzlager ist 
und/oder dass das Kartuschengehäuse einen Kugel-
käfig für die Wälzkörper des Wälzlagers bildet. Eine 

solche Ausführung ist besonders kompakt und 
kommt mit besonders wenigen Bauteilen aus.

[0025] Wie bereits erwähnt, kann die Kartusche 
samt der darin rotierbar gelagerten Kugel vorteilhaft 
als eigenständige Baueinheit hergestellt und mon-
tiert werden. Hierfür kann das Gehäuse eine Auf-
nahme aufweisen, in die die Kartusche beim Zusam-
menbau des Staubsaugerkopfs eingefügt werden 
kann. Bei einer besonders robusten Ausführung ist 
die Kartusche formschlüssig in die Aufnahme einge-
fügt. Alternativ oder zusätzlich kann vorteilhaft vorge-
sehen sein, dass die Kartusche reibschlüssig und/o-
der verrastend in die Aufnahme eingefügt ist.

[0026] Bei einer besonders vorteilhaften Ausführung 
kann die Kartusche der Aufnahme zerstörungsfrei 
und/oder werkzeugfrei wieder entnommen werden. 
Dies hat den ganz besonderen Vorteil, dass die Kar-
tusche (auch vom Benutzer) einfach gegen eine 
andere Kartusche ausgetauscht werden kann, wenn 
für eine andersartige zu reinigende Oberfläche eine 
Kugel aus einem anderen Material und/oder mit einer 
anderen Größe vorteilhafter ist; oder wenn die Kartu-
sche, die Kugel und/oder ihre Lagerung beschädigt 
ist.

[0027] Vorzugsweise weist der erfindungsgemäße 
Staubsaugerkopf mehrere, insbesondere genau 
vier, relativ zu dem Gehäuse in alle Rotationsrichtun-
gen um ihren Kugelmittelpunkt rotierbar gelagerte 
Kugeln auf, die dazu ausgebildet und angeordnet 
sind, bei einem Reinigungsvorgang auf der zu reini-
genden Oberfläche abzurollen. Eine solche Ausfüh-
rung ist besonders vorteilhaft, weil ein ungewolltes 
Kippen des Staubsaugerkopfs beim Reinigen einer 
Oberfläche vermieden wird. Die Kugeln können vor-
teilhaft gleich ausgebildet sein. Der Staubsaugerkopf 
kann vorteilhaft in Bezug jede der Kugeln und/oder 
deren Lagerung wenigstens eines der oben 
beschriebenen Merkmale aufweisen.

[0028] Bei einer vorteilhaften Ausführung sind die 
Kugeln, vorzugsweise alle Kugeln, außerhalb des 
Saugraums angeordnet. Eine solche Ausführung 
hat den Vorteil, dass weniger von der schmutzigen 
angesaugten Luft mit der Kugel und deren Lagerung 
in Kontakt kommt, so dass eine Verschmutzung ins-
besondere der Lagerung der Kugeln verhindert ist. 
Insbesondere kann vorteilhaft vorgesehen sein, 
dass keine der Kugeln zwischen den beiden Reini-
gungswalzen angeordnet ist.

[0029] Bei einer ganz besonders vorteilhaften Aus-
führung sind alle Kugeln außerhalb des Bereichs zwi-
schen einer ersten Vertikalebene, die die Reini-
gungswalzen-Rotationsachse einer ersten der 
beiden Reinigungswalzen beinhaltet, und einer zwei-
ten Vertikalebene, die die Reinigungswalzen-Rota-
tionsachse der zweiten der beiden Reinigungswal-

4/22

DE 20 2022 102 791 U1 2023.10.05



zen beinhaltet, angeordnet. Eine solche Ausführung 
ist ganz besonders kippsicher, wenn der Staubsau-
gerkopf über einen zu reinigenden Fußboden geführt 
wird. Alternativ oder zusätzlich kann insbesondere 
im Hinblick auf eine gute Kippsicherheit vorgesehen 
sein, dass alle Kugeln außerhalb des Bereichs zwi-
schen denjenigen Seiten-Vertikalebenen angeordnet 
sind, in denen sich die stirnseitigen Enden der (vor-
zugsweise gleichen, insbesondere gleich langen) 
Reinigungswalzen befinden.

[0030] Vorzugsweise sind die Kugeln an den Ecken 
eines (gedachten) Vierecks, insbesondere Rech-
tecks, angeordnet.

[0031] Eine gute Kippsicherheit des Staubsauger-
kopfs ist besonders vorteilhaft, weil bei einem (sei 
es nur vorübergehenden) Kippen des Staubsauger-
kopfs dazu kommen kann, dass eine der Reinigungs-
walzen zu sehr gegen die zu reinigende Oberfläche 
gedrückt wird, was dazu führen kann, dass sich die 
Rotationsgeschwindigkeit der Reinigungswalze auf 
Grund ihrer übermäßen Reibung relativ zu der zu rei-
nigende Oberfläche verringert oder dass die Rotation 
der Reinigungswalze ganz angehalten wird. Außer-
dem kann auch ein nur kurzzeitiges übermäßiges 
Andrücken der Reinigungswalze zu einer Beschädi-
gung der zu reinigenden Oberfläche, insbesondere 
zu Schleifspuren und Kratzern, führen.

[0032] Bei einer ganz besonderen Ausführung weist 
das Gehäuse zwei zueinander parallele Gehäuseab-
schnitte auf, von denen jeder an ein Ende jeder Rei-
nigungswalze angrenzt. Insbesondere kann vorteil-
haft vorgesehen sein, dass im Betrieb des 
Staubsaugerkopfs jeder der beiden Gehäuseab-
schnitte von wenigstens zwei der rotierbar gelager-
ten Kugeln getragen wird. Bei einer solchen Ausfüh-
rung sind die Stirnseiten der Reinigungswalzen 
besonders gut geschützt, während dennoch eine 
sehr gute Kippsicherheit des Staubsaugerkopfs 
erreicht wird; dies insbesondere, wenn die beiden 
Kugeln jeweils in entgegengesetzten Endbereichen 
der zwei zueinander parallelen Gehäuseabschnitte 
angeordnet sind.

[0033] Der erfindungsgemäße Staubsaugerkopf 
kann in dem Saugraum vorteilhaft zwei längliche 
Luftleitvorrichtungen aufweisen, die die eingesaugte 
Luft zu einer Saugöffnung leiten. Durch die Saugöff-
nung strömt die eingesaugte Luft aus dem Saugraum 
in das Saugrohr des Sauggerätes, an das der Staub-
saugerkopf angeschlossen ist. Die Luftleitvorrichtun-
gen dienen dazu, eine laminare Strömung zu errei-
chen und Verwirbelungen sowie Bereiche mit 
vermindertem Unterdruck in dem Saugraum zu ver-
meiden. Die Luftleitvorrichtungen können mit ihrer 
Längserstreckungsrichtung vorteilhaft parallel zu 
den Reinigungswalzen-Rotationsachsen der beiden 
Reinigungswalzen angeordnet sein. Alternativ oder 

zusätzlich kann vorteilhaft jede der Luftleitvorrichtun-
gen unmittelbar an einen der beiden Gehäuseab-
schnitte angrenzen. Dies hat den ganz besonderen 
Vorteil, dass zwischen den Luftleitvorrichtungen und 
den Gehäuseabschnitten kein Freiraum verbleibt, in 
dem sich Verwirbelungen und/oder Bereiche mit ver-
mindertem Unterdruck ausbilden können.

[0034] Die Luftleitvorrichtungen sind vorzugsweise 
derart ausgebildet und angeordnet, dass im Betreib 
des Staubsaugerkopfs ein Spalt zwischen ihnen und 
zu der reinigenden Oberfläche verbleibt. Für den 
Fall, dass es dennoch zu einer Berührung mit der 
zu reinigenden Oberfläche kommt, können die Luft-
leitvorrichtungen eine materialschonende Beschich-
tung, insbesondere aus einem weichen Material, bei-
spielsweise eine Samtschicht oder eine Vliesschicht, 
aufweisen.

[0035] Jede der Luftleitvorrichtungen kann vorteil-
haft konisch und sich vorzugsweise in Richtung auf 
die Saugöffnung verjüngend ausgebildet sein. Dies 
ist besonders vorteilhaft, um eine laminare Strömung 
zu erreichen und Verwirbelungen sowie Bereiche mit 
vermindertem Unterdruck in dem Saugraum zu ver-
meiden.

[0036] Die Luftleitvorrichtungen können in dem 
Saugraum vorteilhaft spiegelsymmetrisch ausgebil-
det und angeordnet sein. Auch dies ist besonders 
vorteilhaft, um eine laminare Strömung zu erreichen 
und Verwirbelungen sowie Bereiche mit verminder-
tem Unterdruck in dem Saugraum zu vermeiden.

[0037] Die bereits erwähnte Saugöffnung kann vor-
teilhaft in Vertikalrichtung betrachtet zwischen den 
Luftleitvorrichtungen, insbesondere zwischen zwei 
stirnseitigen Enden der Luftleitvorrichtungen, ange-
ordnet sein. Alternativ oder zusätzlich kann die Saug-
öffnung vorteilhaft längs- und quermittig in einer obe-
ren Wandung des Saugraumes ausgebildet sein.

[0038] Vorzugsweise weist der Staubsaugerkopf 
einen Motor, insbesondere einen Elektromotor, auf, 
der die Reinigungswalzen zur Rotation antreibt. Der 
Staubsaugerkopf kann einen Energiespeicher, bei-
spielsweise einen Akku, aufweisen, der Energie 
zum Betreiben des Elektromotors bereitstellt. Alter-
nativ kann vorteilhaft vorgesehen sein, dass der 
Elektromotor Energie von dem Sauggerät erhält, an 
das der Staubsaugerkopf angekoppelt ist.

[0039] Vorzugsweise sind die Reinigungswalzen- 
Rotationsachsen horizontal und/oder parallel zuei-
nander angeordnet.

[0040] Vorzugsweise rotieren die Reinigungswalzen 
in entgegengesetzte Richtungen. Bei einer besonde-
ren Ausführung rotieren die Reinigungswalzen derart 
in entgegengesetzte Richtungen, dass sich jeweils 
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die zu der zu reinigenden Oberfläche ausgerichtete 
Außenseite der Reinigungswalzen (mit dem Luft-
strom) zum Saugraum hin bewegt.

[0041] Bei einer ganz besonders vorteilhaften Aus-
führung ist wenigstens eine, vorzugsweise gehäuse-
feste, Abstreifleiste vorhanden, deren Abstreifkante 
an einer der Reinigungswalzen anliegt. Vorzugs-
weise sind zwei Abstreifleisten vorhanden, deren 
Abstreifkanten jeweils an einer der Reinigungswal-
zen anliegen. Die Abstreifleisten dienen dazu, an 
den Reinigungswalzen anhaftenden Schmutz abzu-
streifen.

[0042] Hierzu kann die Abstreifleiste in Axialrichtung 
betrachtet sekantisch oder tangential zu der Reini-
gungswalze, an der sie anliegt, ausgerichtet sein. 
Alternativ oder zusätzlich kann vorteilhaft vorgese-
hen sein, dass die Abstreifleiste ausgehend von 
einem Halteabschnitt der Abstreifleiste zu der 
Abstreifkante hin gegen die Bewegungsrichtung der 
Oberfläche der Reinigungswalze ausgerichtet ist. 
Die Abstreifleiste kann vorteilhaft, insbesondere 
quer zu ihrer Längserstreckungsrichtung, gekrümmt 
ausgebildet sein.

[0043] Bei einer ganz besonders vorteilhaften Aus-
führung erstreckt sich die Abstreifleiste unmittelbar 
von einem der beiden Gehäuseabschnitte unmittel-
bar bis zu dem anderen der Gehäuseabschnitte. 
Auf diese Weise ist gewährleistet, dass die Reini-
gungswalze, an der die Abstreifleiste anliegt, über 
ihre gesamte Länge sauber gehalten wird.

[0044] Bei einer vorteilhaften Ausführung des erfin-
dungsgemäßen Staubsaugerkopfs ist auf der Ober-
seite des Gehäuses ein Anschlusselement zum, ins-
besondere rastenden, Anschließen des 
Staubsaugerkopfs an ein Saugrohr eines Sauggerä-
tes vorhanden. Das Anschlusselement kann vorteil-
haft außerdem wenigstens eine elektrische Schnitt-
stelle zum Übertragen von elektrischer Energie oder 
zum Übertragen von elektrischen Steuersignalen 
zum Steuern oder Regeln des Elektromotors (bei-
spielsweise zum Steuern oder Regeln der Rotations-
geschwindigkeit und/oder der Rotationsrichtung der 
Reinigungswalzen) aufweisen.

[0045] Vorzugsweise ist das Anschlusselement mit-
tels einer winkelbeweglichen Kupplung mit dem 
Gehäuse verbunden. Die winkelbewegliche Kupp-
lung kann beispielsweise ein Kardangelenk oder 
zwei hintereinander geschaltete Scharniergelenke 
aufweisen. Eine solche Ausführung erlaubt ein 
besonders präzises und flexibles Führen des Staub-
saugerkopfs während eines Reinigungsvorganges.

[0046] Die Reinigungswalzen können auf ihrer 
Außenseite beispielsweise Borsten und/oder ein 

Vlies und/oder einen Flor und/oder wenigstens eine 
Reinigungslippe aufweisen.

[0047] Besonders vorteilhaft ist ein Set, das einen 
erfindungsgemäßen Staubsaugerkopf sowie Aus-
tauschwalzen aufweist. Die Austauschwalzen kön-
nen zu den Reinigungswalzen gleich ausgebildet 
sein. Es ist vorteilhaft jedoch auch möglich, dass 
sich die Austauschwalzen von den Reinigungswal-
zen in wenigstens einer Eigenschaft unterscheiden 
und beispielsweise zur Verwendung auf andersarti-
gen Oberflächen ausgebildet sind.

[0048] Von ganz besonderem Vorteil ist ein Staub-
sauger, insbesondere zur Bodenreinigung, der 
einen erfindungsgemäßen Staubsaugerkopf auf-
weist. Der Staubsauger kann ein Sauggerät aufwei-
sen, an das der erfindungsgemäße Staubsaugerkopf 
(vorzugsweise zerstörungsfrei und/oder werkzeug-
frei wieder lösbar) angeschlossen ist oder anschließ-
bar ist.

[0049] In den Figuren ist der Erfindungsgegenstand 
beispielhaft und schematisch dargestellt und wird 
anhand der Figuren nachfolgend beschrieben, 
wobei gleiche oder gleich wirkende Elemente auch 
in unterschiedlichen Ausführungsbeispielen zumeist 
mit denselben Bezugszeichen versehen sind. Dabei 
zeigen:

Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Staubsaugerkopfs in einer per-
spektivischen Ansicht von unten,

Fig. 2 das Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Staubsaugerkopfs in einer per-
spektivischen Ansicht von unten vor dem Ein-
setzen der die Kugeln beinhaltenden 
Kartuschen,

Fig. 3 das Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Staubsaugerkopfs in der Drauf-
sicht von unten,

Fig. 4 das Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Staubsaugerkopfs in einer Sei-
tenansicht,

Fig. 5 das Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Staubsaugerkopfs in einer 
Schnittdarstellung entlang der in Fig. 3 einge-
zeichneten Schnittlinie A-A,

Fig. 6 das Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Staubsaugerkopfs in einer 
Schnittdarstellung entlang der in Fig. 3 einge-
zeichneten Schnittlinie D-D,

Fig. 7 eine Kartusche mit einer darin gelagerten 
Kugel in der Draufsicht,

Fig. 8 die Kartusche mit einer darin gelagerten 
Kugel in einer Schnittdarstellung entlang der in 
Fig. 7 eingezeichneten Schnittlinie B-B,
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Fig. 9 eine Darstellung des Ausführungsbei-
spiels eines erfindungsgemäßen Staubsauger-
kopfs, die im Wesentlichen der Fig. 1 entspricht 
mit Ergänzungen zur Erläuterung der Anord-
nung der Kugeln,

Fig. 10 eine Darstellung des Ausführungsbei-
spiels eines erfindungsgemäßen Staubsauger-
kopfs, die im Wesentlichen der Fig. 3 entspricht 
mit Ergänzungen zur Erläuterung der Anord-
nung der Kugeln.

[0050] Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines 
erfindungsgemäßen Staubsaugerkopfs in einer per-
spektivischen Ansicht von unten. Der Staubsauger-
kopf weist ein Gehäuse 1 sowie zwei zur Rotation 
angetriebene Reinigungswalzen 2 auf. Zwischen 
den Reinigungswalzen 2 ist ein Saugraum 3 ausge-
bildet.

[0051] Das Gehäuse 1 weist zwei zueinander paral-
lele Gehäuseabschnitte 4 auf, von denen jeder an ein 
Ende jeder Reinigungswalze 2 angrenzt. Die Gehäu-
seabschnitte 4 begrenzen den Saugraum 3 seitlich. 
Die Gehäuseabschnitte 4 sind über ein oberhalb der 
Reinigungswalzen angeordneten Zwischengehäuse-
abschnitt 5 des Gehäuses 1 miteinander verbunden. 
In dem Zwischengehäuseabschnitt 5 kann vorteilhaft 
ein Elektromotor angeordnet sein, der die Reini-
gungswalzen 2 zur Rotation antreibt. In den Gehäu-
seabschnitten 4 sind die (nicht dargestellten) Lager 
zum rotierbaren Lagern der Reinigungswalzen 2 
angeordnet. In den Gehäuseabschnitten 4 können 
(nicht dargestellte) Drehmomentübertragungsele-
mente (beispielsweise Teile eines Riementriebs) 
angeordnet sein, die dazu dienen ein Drehmoment 
von dem Elektromotor zu den Reinigungswalzen 2 
zu übertragen.

[0052] Der Staubsaugerkopf weist vier jeweils rela-
tiv zu dem Gehäuse 1 in alle Rotationsrichtungen um 
ihren Kugelmittelpunkt rotierbar gelagerte Kugeln 6 
auf, die dazu ausgebildet und angeordnet ist, bei 
einem Reinigungsvorgang auf der zu reinigenden 
Oberfläche abzurollen. Jeder der beiden Gehäu-
seabschnitte 4 wird von zwei der rotierbar gelagerten 
Kugeln 6 getragen, wobei die zwei Kugeln 6 jeweils in 
horizontal entgegengesetzten Endbereichen der 
zwei zueinander parallelen Gehäuseabschnitte 
angeordnet sind.

[0053] Jeweils zwischen den rotierbar gelagerten 
Kugeln 6 ist an den beiden Gehäuseabschnitte 4 
ein Filzsteifen 21 angeklebt, um den Saugraum 3 
seitlich abzudichten.

[0054] Der Staubsaugerkopf weist in dem Saug-
raum 3 zwei längliche Luftleitvorrichtungen 7 auf, 
die die eingesaugte Luft zu einer Saugöffnung 8 lei-
ten. Durch die Saugöffnung 8 strömt die eingesaugte 
Luft aus dem Saugraum 3 in das (nicht dargestellte) 

Saugrohr eines (nicht dargestellten) Sauggerätes, an 
das der Staubsaugerkopf angeschlossen ist. Die 
Luftleitvorrichtungen 7 dienen dazu, eine laminare 
Strömung zu erreichen und Verwirbelungen sowie 
Bereiche mit vermindertem Unterdruck in dem Saug-
raum 3 zu vermeiden. Die Luftleitvorrichtungen 7 
sind mit ihrer Längserstreckungsrichtung parallel zu 
den Reinigungswalzen-Rotationsachsen 9 der bei-
den Reinigungswalzen angeordnet. Jede der Luftleit-
vorrichtungen 7 grenzt unmittelbar an einen der bei-
den Gehäuseabschnitte 4 an.

[0055] Jede der Luftleitvorrichtungen 7 ist konisch 
und sich in Richtung auf die Saugöffnung 8 verjün-
gend ausgebildet. Die Luftleitvorrichtungen sind in 
dem Saugraum 3 spiegelsymmetrisch ausgebildet 
und angeordnet.

[0056] Die Saugöffnung 8 kann ist in Vertikalrichtung 
betrachtet zwischen den Luftleitvorrichtungen 7, 
nämlich zwischen zwei stirnseitigen Enden der Luft-
leitvorrichtungen 7, angeordnet. Die Luftleitvorrich-
tungen 7 sind derart ausgebildet und angeordnet, 
dass im Betreib des Staubsaugerkopfs ein Spalt zwi-
schen ihnen und zu der reinigenden Oberfläche ver-
bleibt.

[0057] Fig. 2 zeigt das Ausführungsbeispiel eines 
erfindungsgemäßen Staubsaugerkopfs in einer per-
spektivischen Ansicht von unten vor dem Einsetzen 
der die Kugeln 6 beinhaltenden Kartuschen 10. Die 
Kugeln 6 sind in den Kartuschen 10 rotierbar gela-
gert, was insbesondere in der Fig. 8 im Detail darge-
stellt ist.

[0058] Vorzugswese sind die Kartusche 10 samt der 
darin jeweils rotierbar gelagerten Kugel als eigen-
ständige Baueinheit hergestellt und werden als sol-
che montiert. Hierfür weist das Gehäuse 1 Aufnah-
men 11 auf, in die die Kartuschen 10 eingefügt 
werden.

[0059] Fig. 3 zeigt das Ausführungsbeispiel eines 
erfindungsgemäßen Staubsaugerkopfs in der Drauf-
sicht von unten.

[0060] Es sind zwei Abstreifleisten 12 vorhanden, 
deren Abstreifkanten jeweils an einer der Reini-
gungswalzen 2 anliegen. Die Abstreifleisten 12 die-
nen dazu, an den Reinigungswalzen 2 anhaftenden 
Schmutz abzustreifen.

[0061] Fig. 4 zeigt das Ausführungsbeispiel eines 
erfindungsgemäßen Staubsaugerkopfs in einer Sei-
tenansicht. Es ist zu erkennen, dass jeweils ein Teil 
der Kugel nach unten über den Gehäuseabschnitt 4 
vorsteht.

[0062] Fig. 5 zeigt das Ausführungsbeispiel eines 
erfindungsgemäßen Staubsaugerkopfs in einer 
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Schnittdarstellung entlang der in Fig. 3 eingezeich-
neten Schnittlinie A-A. Es ist zu erkennen, dass die 
beiden Kugeln 6 jeweils in entgegengesetzten End-
bereichen des Gehäuseabschnitts 4 angeordnet 
sind.

[0063] Fig. 6 zeigt das Ausführungsbeispiel eines 
erfindungsgemäßen Staubsaugerkopfs in einer 
Schnittdarstellung entlang der in Fig. 3 eingezeich-
neten Schnittlinie D-D. In dieser Figur sind insbeson-
dere die zwei Abstreifleisten 12 zu erkennen, deren 
Abstreifkanten 13 jeweils an einer der Reinigungs-
walzen 2 anliegen.

[0064] Fig. 7 zeigt eine Kartusche 10 einer kreis-
rohrförmigen Wandung 14 und mit der darin gelager-
ten Kugel 6 in der Draufsicht, während die Fig. 8 die 
Kartusche mit einer darin gelagerten Kugel in einer 
Schnittdarstellung entlang der in Fig. 7 eingezeich-
neten Schnittlinie B-B zeigt.

[0065] In der Kartusche 10 sind Wälzkörper 15, 
nämlich Wälzkugeln, angeordnet, die zu einem 
Wälzlager zum rotierbaren Lagern der Kugel 6 gehö-
ren. Die Kugel 6 steht entlang eines Kleinkreises 16 
der Kugel 6 mit den Wälzkörpern 15 in unmittelbarem 
Kontakt.

[0066] Die Kartusche 10 weist ein Kartuschenge-
häuse 19 auf, zu dem die Wandung 14 gehört, mit 
einer kreisrunden Öffnung 20, durch die ein Teil der 
Kugel 6 nach außen ragt. Der Durchmesser 17 der 
Öffnung 20 ist kleiner, als der Durchmesser 18 der 
Kugel 6. Dies hat den ganz besonderen Vorteil, 
dass die Kugel 6 nicht durch die Öffnung 20 nach 
außen fallen kann und dass keine zusätzlichen Bau-
teile erforderlich sind, um das Herausfallen der Kugel 
6 durch die Öffnung 20 zu verhindern. Der Durch-
messer 17 der Öffnung 20 kann vorteilhaft das 0,9 
bis 0,98-Fache des Durchmessers 18 der Kugel 6 
betragen.

[0067] Die Fig. 9 und Fig. 10 entsprechen im 
Wesentlichen den Fig. 1 und Fig. 3, wobei zusätzlich 
eine erste Vertikalebene 22, die die Reinigungswal-
zen-Rotationsachse 9 einer ersten der beiden Reini-
gungswalzen 2 beinhaltet, und eine zweite Vertikal-
ebene 23 die die Reinigungswalzen-Rotationsachse 
der zweiten der beiden Reinigungswalzen 2 beinhal-
tet sowie Seiten-Vertikalebenen, in denen sich die 
stirnseitigen Enden der Reinigungswalzen 2 befin-
den, eingezeichnet 24 sind.

[0068] Die Kugeln 6 sind außerhalb des Bereichs 
zwischen der ersten Vertikalebene 22 und einer 
zweiten Vertikalebene 23 angeordnet. Außerdem 
sind die Kugeln 6 außerhalb des Bereichs zwischen 
den Seiten-Vertikalebenen angeordnet.

Bezugszeichenliste:

1 Gehäuse

2 Reinigungswalze

3 Saugraum

4 Gehäuseabschnitt

5 Zwischengehäuseabschnitt

6 Kugel

7 Luftleitvorrichtung

8 Saugöffnung

9 Reinigungswalzen-Rotationsachse

10 Kartusche

11 Aufnahme

12 Abstreifleiste

13 Abstreifkante

14 Wandung

15 Wälzkörper

16 Kleinkreis

17 Durchmesser der Öffnung 20

18 Durchmesser der Kugel 6

19 Kartuschengehäuse

20 Öffnung

21 Filzsteifen

22 Erste Vertikalebene

23 Zweite Vertikalebene

24 Seiten-Vertikalebene
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Schutzansprüche

1. Staubsaugerkopf zur Verwendung bei der Rei-
nigung einer Oberfläche, insbesondere einer Fußbo-
denoberfläche, der ein Gehäuse (1) sowie zwei zur 
Rotation angetriebene Reinigungswalzen (2) auf-
weist, zwischen denen ein Saugraum (3) ausgebil-
det ist, gekennzeichnet durch wenigstens eine 
relativ zu dem Gehäuse (1) in alle Rotationsrichtun-
gen um ihren Kugelmittelpunkt rotierbar gelagerte 
Kugel (6), die dazu ausgebildet und angeordnet ist, 
bei einem Reinigungsvorgang auf der zu reinigen-
den Oberfläche abzurollen.

2. Staubsaugerkopf nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Kugel (6) derart relativ 
zu dem Gehäuse (1) gelagert ist, dass der Kugelmit-
telpunkt unabhängig von der Rotationsrichtung orts-
fest bleibt.

3. Staubsaugerkopf nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Kugel (6) mit-
tels eines, insbesondere ringförmigen, Wälzlagers 
rotierbar gelagert ist.

4. Staubsaugerkopf nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Kugel (6) mit den Wälz-
körpern des Wälzlagers in unmittelbarem Kontakt 
steht.

5. Staubsaugerkopf nach Anspruch 3 oder 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Kugel (6) ent-
lang eines Kleinkreises der Kugel (6) mit den Wälz-
körpern des Wälzlagers in unmittelbarem Kontakt 
steht.

6. Staubsaugerkopf nach einem der Ansprüche 
3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Wälz-
lager als Kugellager oder als Schrägnadellager oder 
als Kegelrollenlager ausgebildet ist.

7. Staubsaugerkopf nach einem der Ansprüche 
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Kugel 
(6) einen Durchmesser im Bereich von 5 mm bis 20 
mm, insbesondere im Bereich von 6 mm bis 10 mm, 
insbesondere im Bereich von 8 mm bis 9 mm auf-
weist.

8. Staubsaugerkopf nach einem der Ansprüche 
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Kugel 
(6) aus einem Kunststoff, insbesondere aus einem 
thermoplastischen Werkstoff, insbesondere Teflon, 
oder einem duroplastischen Werkstoff oder einem 
Elastomerwerkstoff, oder aus einem Metall oder 
einer Metalllegierung hergestellt ist.

9. Staubsaugerkopf nach einem der Ansprüche 
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Kugel 
(6) eine homogene Kugeloberfläche ohne Vertiefun-
gen und ohne Vorsprünge, insbesondere keine Boh-

rung, keine eingesteckte oder durchgesteckte Welle 
und keine an der Kugeloberfläche angebrachte 
Welle, aufweist.

10. Staubsaugerkopf nach einem der Ansprüche 
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Kugel 
(6) in einer Kartusche (10) rotierbar gelagert ist.

11. Staubsaugerkopf nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Kartusche (10) 
ein Kartuschengehäuse (19) mit einer, vorzugsweise 
kreisrunden, Öffnung aufweist, durch die ein Teil der 
Kugel (6) nach außen ragt.

12. Staubsaugerkopf nach Anspruch 11, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Durchmesser 
der Öffnung (20) kleiner ist, als der Durchmesser 
der Kugel (6).

13. Staubsaugerkopf nach Anspruch 11 oder 12, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Durchmesser 
der Öffnung (20) das 0,9 bis 0,98-Fache des Durch-
messers der Kugel (6) beträgt.

14. Staubsaugerkopf nach einem der Ansprüche 
11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Kugel (6) rastend durch die Öffnung (20) in die Kar-
tusche (10) eingefügt ist.

15. Staubsaugerkopf nach Anspruch 14, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Kartusche (10) 
abgesehen von der Öffnung (20) geschlossen ist.

16. Staubsaugerkopf nach einem der Ansprüche 
10 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Kar-
tusche (10) eine kreisrohrförmig ausgebildete Wan-
dung (14) aufweist.

17. Staubsaugerkopf nach einem der Ansprüche 
10 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Kar-
tusche (10) aus einem Kunststoff, insbesondere als 
einstückiges oder mehrteiliges Kunststoffspritzguss-
teil, gefertigt ist.

18. Staubsaugerkopf nach einem der Ansprüche 
10 bis 17 in Kombination mit einem der Ansprüche 3 
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Wälzla-
ger in der Kartusche (10) angeordnet ist.

19. Staubsaugerkopf nach einem der Ansprüche 
10 bis 17 in Kombination mit einem der Ansprüche 3 
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Kartu-
schengehäuse (19) Teil des Wälzlagers ist und/oder 
dass das Kartuschengehäuse (19) einen Kugelkäfig 
für die Wälzkörper des Wälzlagers bildet.

20. Staubsaugerkopf nach einem der Ansprüche 
10 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Gehäuse (1) eine Aufnahme (11) aufweist, in die 
die Kartusche (10) eingefügt ist.
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21. Staubsaugerkopf nach Anspruch 20, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Kartusche (10) 
formschlüssig in die Aufnahme (11) eingefügt ist.

22. Staubsaugerkopf nach Anspruch 20 oder 21, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Kartusche (10) 
reibschlüssig und/oder verrastend in die Aufnahme 
(11) eingefügt ist.

23. Staubsaugerkopf nach einem der Ansprüche 
20 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass die Kar-
tusche (10) zerstörungsfrei und/oder werkzeugfrei 
entnehmbar in die Aufnahme (11) eingefügt ist.

24. Staubsaugerkopf nach einem der Ansprüche 
1 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere 
relativ zu dem Gehäuse (1) in alle Rotationsrichtun-
gen um ihren Kugelmittelpunkt rotierbar gelagerte 
Kugeln (6) vorhanden sind, die dazu ausgebildet 
und angeordnet sind, bei einem Reinigungsvorgang 
auf der zu reinigenden Oberfläche abzurollen.

25. Staubsaugerkopf nach einem der Ansprüche 
1 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass genau 
vier jeweils relativ zu dem Gehäuse (1) in alle Rota-
tionsrichtungen um ihren Kugelmittelpunkt rotierbar 
gelagerte Kugeln (6) vorhanden sind, die dazu aus-
gebildet und angeordnet ist, bei einem Reinigungs-
vorgang auf der zu reinigenden Oberfläche abzurol-
len.

26. Staubsaugerkopf nach Anspruch 24 oder 25, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Staubsauger-
kopf in Bezug auf jede der Kugeln (6) und/oder 
deren Lagerung wenigstens eines der zusätzlichen 
Merkmale der Ansprüche 2 bis 20 aufweist.

27. Staubsaugerkopf nach einem der Ansprüche 
24 bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass alle 
Kugeln (6) außerhalb des Saugraums (3) angeord-
net sind.

28. Staubsaugerkopf nach einem der Ansprüche 
24 bis 27, dadurch gekennzeichnet, dass keine 
der Kugeln (6) zwischen den beiden Reinigungswal-
zen (2) angeordnet ist.

29. Staubsaugerkopf nach einem der Ansprüche 
24 bis 28, dadurch gekennzeichnet, dass alle 
Kugeln (6) außerhalb des Bereichs zwischen einer 
ersten Vertikalebene (22), die die Reinigungswal-
zen-Rotationsachse (9) einer ersten der beiden Rei-
nigungswalzen (2) beinhaltet, und einer zweiten Ver-
tikalebene (23), die die Reinigungswalzen- 
Rotationsachse (9) der zweiten der beiden Reini-
gungswalzen (2) beinhaltet, angeordnet sind.

30. Staubsaugerkopf nach einem der Ansprüche 
24 bis 29, dadurch gekennzeichnet, dass alle 
Kugeln (6) außerhalb des Bereichs zwischen denje-

nigen Seiten-Vertikalebenen (24) angeordnet sind, 
in denen sich die stirnseitigen Enden der Reini-
gungswalzen (2) befinden.

31. Staubsaugerkopf nach einem der Ansprüche 
24 bis 30, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Gehäuse (1) zwei zueinander parallele Gehäuseab-
schnitte (4) aufweist, von denen jeder an ein Ende 
jeder Reinigungswalze (2) angrenzt.

32. Staubsaugerkopf nach Anspruch 31, 
dadurch gekennzeichnet, dass im Betrieb des 
Staubsaugerkopfs jeder der beiden Gehäuseab-
schnitte (4) von wenigstens zwei der rotierbar gela-
gerten Kugeln (6) getragen wird.

33. Staubsaugerkopf nach einem der Ansprüche 
1 bis 32, dadurch gekennzeichnet, dass in dem 
Saugraum (3) zwei längliche Luftleitvorrichtungen 
(7), insbesondere parallel zu den Reinigungswal-
zen-Rotationsachsen (9), angeordnet sind.

34. Staubsaugerkopf nach Anspruch 32 und 33, 
dadurch gekennzeichnet, dass jede der Luftleitvor-
richtungen (7) unmittelbar an einen der beiden Geh-
äuseabschnitte (4) angrenzt.

35. Staubsaugerkopf nach einem der Ansprüche 
32 bis 34, dadurch gekennzeichnet, dass jede der 
Luftleitvorrichtungen (7) konisch ausgebildet ist.

36. Staubsaugerkopf nach einem der Ansprüche 
32 bis 35, dadurch gekennzeichnet, dass die Luft-
leitvorrichtungen (7) spiegelsymmetrisch ausgebil-
det und angeordnet sind.

37. Staubsaugerkopf nach einem der Ansprüche 
32 bis 36, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Saugraum (3) eine Saugöffnung (8) aufweist, die in 
Vertikalrichtung betrachtet zwischen den Luftleitvor-
richtungen (7) angeordnet ist.

38. Staubsaugerkopf nach einem der Ansprüche 
1 bis 37, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Staubsaugerkopf einen Elektromotor aufweist, der 
die Reinigungswalzen (2) zur Rotation antreibt.

39. Staubsaugerkopf nach einem der Ansprüche 
1 bis 38, dadurch gekennzeichnet, dass die Reini-
gungswalzen-Rotationsachsen (9) horizontal und/o-
der parallel zueinander angeordnet sind.

40. Staubsaugerkopf nach einem der Ansprüche 
1 bis 39, dadurch gekennzeichnet, dass die Reini-
gungswalzen (2) in entgegengesetzte Richtungen 
rotieren.

41. Staubsaugerkopf nach einem der Ansprüche 
1 bis 40, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens eine Abstreifleiste (12) vorhanden ist, deren 
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Abstreifkante (13) an einer der Reinigungswalzen 
(2) anliegt, oder dass zwei Abstreifleisten (12) vor-
handen sind, deren Abstreifkanten (13) jeweils an 
einer der Reinigungswalzen (2) anliegen.

42. Staubsaugerkopf nach Anspruch 41, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Abstreifleiste 
(12) in Axialrichtung betrachtet sekantisch oder tan-
gential zu der Reinigungswalze (2), an der sie 
anliegt, ausgerichtet ist.

43. Staubsaugerkopf nach Anspruch 41 oder 42, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Abstreifleiste 
(12) ausgehend von einem Halteabschnitt der 
Abstreifleiste (12) zu der Abstreifkante (13) hin 
gegen die Bewegungsrichtung der Oberfläche der 
Reinigungswalze (2) ausgerichtet ist.

44. Staubsaugerkopf nach einem der Ansprüche 
41 bis 43, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Abstreifleiste (12) gekrümmt ist.

45. Staubsaugerkopf nach einem der Ansprüche 
41 bis 43 in Kombination mit einem der Ansprüche 
31 bis 40, dadurch gekennzeichnet, dass sich die 
Abstreifleiste (12) unmittelbar von einem der Gehäu-
seabschnitte (4) unmittelbar bis zu dem anderen der 
Gehäuseabschnitte (4) erstreckt.

46. Staubsaugerkopf nach einem der Ansprüche 
1 bis 45, dadurch gekennzeichnet, dass auf der 
Oberseite des Gehäuses (1) ein Anschlusselement 
zum, insbesondere rastenden, Anschließen des 
Staubsaugerkopfs an ein Saugrohr vorhanden ist.

47. Staubsaugerkopf nach Anspruch 46, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Anschlussele-
ment mittels einer winkelbeweglichen Kupplung mit 
dem Gehäuse (1) verbunden ist.

48. Staubsaugerkopf nach einem der Ansprüche 
1 bis 47, dadurch gekennzeichnet, dass die Reini-
gungswalzen (2) auf ihrer Außenseite Borsten 
und/oder ein Vlies und/oder einen Flor aufweisen.

49. Staubsauger, insbesondere zur Bodenreini-
gung, mit einem Staubsaugerkopf nach einem der 
Ansprüche 1 bis 48.

Es folgen 10 Seiten Zeichnungen

12/22

DE 20 2022 102 791 U1 2023.10.05



Anhängende Zeichnungen
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